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1. August 1941

Die eidgenössische Idee.

1. Glaube und Vertrauen auf Gott, nicht aber ein Glaube, der den Menschen neben Gott stellt und ihn
als gottähnlich anbetet.

2. Die Freiheit und das Selbstbestimmungsrecht im geistigen Bezirk des Einzelnen, der Familie, im
Bezirk der Gemeinde und der Kantone, unter Berücksichtigung der Lebensnotwendigkeiten der
Einzelnen und des Ganzen.

3. Der bündische Gedanke — schweizerische Eidgenossenschaft —, wie er auf wirtschaftlichem Gebiet

im Begriffe des sogenannten Gemeindewerkes, der Allmend- und Alprechte seinen Ausdruck findet,
der aber in seiner Idee gleichzeitig dafür bestimmend ist, dass wir im zwischenstaatlichen Verkehr

an die Gewalt nur appellieren, wenn es um unser Selbstbestimmungsrecht geht.
4. Die Verpflichtung, für die Gemeinschaft — angefangen bei der Familie bis hinauf zum Staat als

Gemeinschaft aller Familien —, der man aus eigenem Willen die Form gibt, sich einzusetzen,
auch bis zum letzten, und dies nicht als Zwang, sondern als Folge der bewussten Erkenntnis der
Schicksalsverbundenheit.

Um diese eidgenössische Idee geht es, sie zu bewahren in der Gegenwart, sie zu vererben in die Zukunft
gilt es. Oberst Oscar Frey.

Von unserem künftigen Schicksal können wir nur eines mit Gewissheit kennen: die Haltung, in der wir
es zu bestehen haben. Wir müssen aber an dem arbeiten, das in unsere Gewalt gegeben ist und uns nicht
abmühen an etwas, über das wir nicht bestimmen. Unsere Haltung, das ist, was wir selbst schaffen und

wofür wir selber und ganz verantwortlich sind. Sie schliesst den Willen zum Widerstand in sich, nicht
nur gegen Gewalttat von aussen, sondern ganz vor allem auch gegen die Schwäche des eigenen Wesens.

Sie nimmt auch die Unzulänglichkeiten, an denen es nie fehlt, mit in Kauf, nicht als betrübliche
Tatsache, aber als Anreiz, über sie hinauszukommen. Sie ist Arbeit, aber nicht Geschäftigkeit, ist Beharren,
aber nicht Verdumpfen. Sie schliesst den Entschluss und die Freiheit in sich.

Oberst Edgar Schumacher.

Die Weisheit, der gesunde Menschenverstand, die Besonnenheit sagen uns, dass es nur eine einzige

mögliche Politik gibt: Herr im eigenen Haus bleiben, seine Würde unter allen Umständen verteidigen,
aber im übrigen die Völker gewähren lassen, wenn sie sich Staatsformen geben, die sie ihren Bedürfnissen

entsprechend für die besten halten. Giuseppe Motta.
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